	Eine Brandschutzordnung besteht aus den folgenden 3 Teilen

	Teil A 
wendet sich an sämtliche Personen, die sich im Betrieb oder in einer Einrichtung wie in einem Krankenhaus aufhalten. Das sind nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch Kunden, Beschäftigte von Fremdfirmen und andere Gäste im weitesten Sinne. Dieser Teil A wird als kompaktes Dokument zum Verhalten im Brandfall ausgehängt.
Dieser Teil muss in jedem Eingangsbereich hängen.

	Teil B 
richtet sich an alle Beschäftigten eines Betriebs oder allgemeiner an alle Personen, die sich ständig in einem Gebäude aufhalten, also auch an z. B. die Bewohner eines Pflegeheims. Er enthält allgemeine Hinweise, z. B. zum Freihalten von Fluchtwegen, zu Rauchverboten oder zum Umgang mit offenem Feuer, Kerzen usw.

	Teil C 
gilt für alle Kollegen mit besonderen Aufgaben im Brandfall und bei der Brandverhütung. Er behandelt vorbeugende brandschutztechnische Maßnahmen, z. B. das Begehen und Kontrollieren von Flucht- und Rettungswegen oder das Durchführen von Räumungsübungen.

	Zu finden unter adiuva.de unter der Eingabe des Titels im Suchfeld



